
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Dietmar Keck, Ralph Schallmeiner, 

und Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1124/A der Abgeordneten 
Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, über einen Zweckzuschuss an die Länder 
aufgrund der COVID-19-Krise (COVID-19-Zweckzuschussgesetz) geändert wird (627 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben erwähnte Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

Z 2 lautet: 

»2. Nach dem § 1 werden folgende§§ 1 a und 1 b samt Überschriften eingefügt: 

„Sonderbestimmungen für bevölkerungsweite Testungen 

§ la. Für die Abwicklung von bevölkerungsweiten Testungen im Rahmen von Screeningprogrammen 
nach § 5a des Epidemiegesetzes 1950, BGBL Nr. 186/1950 in der jeweils geltenden Fassung, und deren 
Kostentragung gilt Folgendes: 

1. Die Kostenersätze an Länder und Gemeinden für die Abwicklung der bevölkerungsweiten ' 
Testungen werden unter Anwendung der Bestimmungen des§ la Z 2 bis 4 vom Bundesminister 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz nach den tatsächlich angefallenen 
Kosten erstattet. 

2. Der Bund ersetzt den Gemeinden zusätzlich zum Kostenersatz gemäß Z l den Aufwand für 
zusätzliche Überstunden von Gemeindebediensteten und von Bediensteten in von ihnen 
ausgegliederten Rechtsträgern, die durch die Abwicklung von bevölkerungsweiten Testungen 
anfallen. 

3. Die Kostentragung des Bundes umfasst nicht den Aufwand für räumliche Infrastruktur, die von 
den Ländern oder Gemeinden zur Durchführung von bevölkerungsweiten Testungen von 
Rechtsträgern in deren jeweiligem Eigentum angemietet werden; bei einer teilweisen Beteiligung 
des Landes bzw. der Gemeinde wird der Kostenersatz aliquot gekürzt. 

4. Kostenersätze an Gemeinden werden im Wege der Länder beim Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz angemeldet und im Wege der Länder ausbezahlt. 

5. Aufwandsentschädigungen, die von den Ländern und Gemeinden an nicht hauptberuflich tätige 
unterstützende Personen gewährt werden, sind im Ausmaß von bis zu 20,- Euro je Stunde für 
medizinisch geschultes Personal und von bis zu 10,- Euro je Stunde für sonstige unterstützende 
Personen von allen bundesgesetzlichen Abgaben befreit und gelten bis,zur Höhe von 537,78 €im 
Kalendermonat nicht als Entgelt im Sinne des§ 49 ASVG. 

Sonderbestimmungen für Impfstellen für bevölkerungsweite Impfaktionen gegen COVID-19 

§ lb. (l) Der Bund ersetzt den Ländern die zusätzlich entstandenen Aufwendungen für Impfstellen im 
Zusammenhang mit der unentgeltlichen Verabreichung von Impfungen gegen COVID-19. Diese 
Impfstellen müssen vom Land selbst, in dessen Auftrag oder mit dessen vorherigen Zustimmung 
eingerichtet werden. Auch wenn eine derartige Impfstelle von einer Gemeinde im Auftrag des Landes oder 
mit vorheriger Zustimmung des Landes eingerichtet wird, muss der Kostenersatz im Wege des Landes beim 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz angemeldet und im Wege des 
Landes ausbezahlt werden. 

(2) Keinesfalls als Impfstellen im Sinn des Abs. 1 gelten im niedergelassenen Bereich tätige Ärztinnen 
und Ärzte, Gruppenpraxen bzw. Primärversorgungseinheiten sowie selbständige Ambulatorien, soweit für 
die dort vorgenommenen Impfungen gegen COVID-19 nach sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen ein Anspruch auf ein Honorar gegenüber den Krankenversicherungsträgern geltend 
gemacht werden kann. 
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(3) Der Kostenersatz gemäß Abs. 1 umfasst den Aufwand gemäß § la Z 1 bis 4 und ist bis 
31 . Dezember 2021 befristet. In den Richtlinien gemäß§ 2 können auch Obergrenzen für die Stundensätze 
für das herangezogene ärztliche, medizinische und nichtmedizinische Personal vorgesehen werden."« 

Begründung 
Durch die im vorliegenden Abänderungsantrag enthaltene Änderung der gesamten Z 2 der Novelle zum 
COVID-19-Zweckzuschussgesetz erfolgt lediglich eine Änderung beim neuen § lb Abs. 2 COVID-19-
Zweckzuschussgesetz. 

§ lb Abs. 2 COVID-19-Zweckzuschussgesetz soll festlegen, wann keinesfalls eine Impfstelle vorliegt, 
deren Kosten vom Bund den Ländern ersetzt werden. Hier sind in der Fassung des Berichts des 
Gesundheitsauschusses zwei Ziffern angeführt: 

Die Ziffer 1 führt im niedergelassenen Bereich tätige Ärztinnen und Ärzte, Gruppenpraxen bzw. 
Primärversorgungseinheiten sowie selbständige Ambulatorien an. Da hier nach 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen ein Anspruch auf ein Honorar besteht, soll diese Ausnahme 
bestehen bleiben und nun den alleinigen Regelungsinhalt des Abs. 2 bilden. 

Die bisherige Ziffer 2 bezieht sich auf Betriebsärztinnen, Betriebsärzte oder betriebsärztliche Einrichtungen 
und nimmt diese damit von der Möglichkeit aus, vom Land als Impfstelle beauftragt oder benannt zu 
werden. Diese Einschränkung soll nun entfallen. Die von den Ländern eingesetzten Impfkoordinatoren 
können nun - abhängig von den regionalen Anforderungen - auch betriebsärztliche Einrichtungen als 
COVID-19-Impfstellen bezeichnen. Der Kostenersatz des Bundes erfolgt auch in diesem Fall im Wege des 
jeweiligen Landes. 
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